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Amtsgericht Sigmaringen

Beschluss des Präsidiums

vom 01.12.2025


Mitwirkende:
Präsidentin des Landgerichts Weinland
Direktor des Amtsgerichts Freudenreich
Richter am Amtsgericht Dr. Pohlmann (sV)
Richterin am Amtsgericht Haack
Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko


Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2026

A) Es werden erledigen

I.  Direktor des Ades Amtsgerichts Freudenreich

1. Familiensachen und Lebenspartnerschaftssachen im Turnus von 10 jede 6. bis 9. Familiensache und unter Anrechnung auf den Turnus alle Adoptionsverfahren sowie Kindschaftssachen nach § 151 Nr. 6 FamFG, die freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen gemäß § 1631b BGB betreffen, die in der Einrichtung Mariaberg vollzogen werden,
2. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit nicht 
einem anderen Referat zugewiesen,
3.	Rechtshilfeersuchen in Familiensachen und zu 2.,
4.	Güterichter im Sinne von § 278 Abs. 5 ZPO,
5.	Beratungshilfesachen,
6.	alle Verfahren, für die in diesem Geschäftsverteilungsplan keine ausdrückliche Zuweisung erfolgt ist,
7. alle Unterbringungs- und Fixierungsanträge nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Baden-Württemberg (PsychKHG) und Entscheidungen nach dem ba.-wü. PolizeiG, die am Freitag einer jeden Woche eingehen,
	
II. N.N.

1.	im Turnus von 10 jede 1. bis 5. sowie jede 10. neu eingehende Familien- und Lebenspartnerschaftssache, soweit nicht Referat I. zugewiesen.
2	Ordnungswidrigkeitssachen gegen Erwachsene, Jugendliche und Heranwachsende (einschließlich Vollstreckung, Ermittlungsrichter- und Rechtshilfe-sachen in Owi-Sachen),

III. 	Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

1.	Zivilsachen im Turnus von 10 jede 1. bis 6. Zivilsache und unter Anrechnung auf den Turnus alle WEG-Sachen
2.	Rechtshilfeersuchen in Zivilsachen
3. die im Referat anhängigen Familiensachen und Lebenspartnerschaftssachen 
4. Verfahren vor dem Schöffengericht und Vorsitz im erweiterten Schöffengericht nebst der beim Schöffengericht anhängigen Bewährungsüberwachungen, 
5. Jugendstrafsachen,
6.	als Vollstreckungsleiterin von anderen Gerichten abgegebene Jugendstrafsachen, einschließlich an den Jugendrichter abgegebene Bewährungen, sowie alle
		Vollstreckungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende,
8.	Zwangsvollstreckungssachen,

IV. 	Richterin am Amtsgericht Heinzelmann 

1.	von den im Turnus von 10 neu eingehenden Ds- und Cs-Sachen gegen Erwachsene jede 5. bis 10. Ist Richterin am Amtsgericht Heinzelmann aufgrund ihrer Vorbefassung als Staatsanwältin an der Bearbeitung einzelner Verfahren gehindert, sind diese unter Anrechnung auf den Turnus ins Referat von Richterin Jäger umzutragen.
2.	Gs-Sachen und Privatklagesachen 
3.	die Aufgaben der zweiten Richterin im erweiterten Schöffengericht,
4.	Rechtshilfeersuchen in Strafsachen,
5.	Die im Referat von Richterin am Amtsgericht Dr. Voßanhängigen Strafrichtersachen, soweit sie nicht durch Vorbefassung verhindert ist.
6.	im Turnus von 7 jede 3. bis 5. neu eingehende Statussache und die diese Person betreffenden Betreuungssachen, soweit die ausschließliche richterliche Zuständigkeit gegeben ist, 
7.	alle Unterbringungs- und Fixierungsanträge nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Baden-Württemberg (PsychKHG) und Entscheidungen nach dem ba.-wü. PolizeiG, die am Donnerstag einer jeden Woche eingehen.

V. 	Richterin Jäger

1. 	die im Referat 1 (vormals Richterin am Amtsgericht Niedermann) anhängigen Straf- und Bewährungssachen sowie im Turnus von 10 die 1. bis 4. neu eingehenden Ds- und Cs-Sachen gegen Erwachsene.
2. 	im Turnus von 10 jede 7. bis 10. neu eingehende Zivilsache, soweit nicht Referat III. zugewiesen, 
3. die von anderen Gerichten an den Strafrichter abgegebenen Bewährungs-überwachungen sowie die im Referat von Richterin am Amtsgericht Dr. Voß anhängigen Bewährungssachen. 

VI.	Richterin am Amtsgericht Haack

1.	Nachlasssachen, soweit die ausschließliche richterliche Zuständigkeit 
  	gegeben ist
2. in Betreuungssachen im Turnus von 7 jede 1. und 2. neu eingehende Statussache und die diese Person betreffenden Betreuungssachen, soweit die ausschließliche Zuständigkeit des Richters gegeben ist sowie Rechtshilfeersuchen in Betreuungssachen, soweit die ausschließliche Zuständigkeit des Richters gegeben ist,
4.	Rechtshilfeersuchen in Betreuungssachen, soweit die ausschließliche Zuständigkeit des Richters gegeben ist, 
4.	im Turnus von 7 jede 1. bis 6. neu eingehende AR-Sache in Statussachen.
5.	alle Unterbringungs- und Fixierungsanträge nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Baden-Württemberg (PsychKHG) und Entscheidungen nach dem ba.-wü. PolizeiG, die am Montag, Dienstag und Mittwoch einer jeden Woche eingehen.

VII. 	Bezirksnotarin Keßler 

in Betreuungssachen soweit es sich um Statussachen handelt, im Turnus von 7 jedes 6. und 7. neu eingehende Verfahren sowie im Turnus von 7 jede 7. neu eingehende AR-Sache in Betreuungssachen.

B)	Für Familiensachen und Lebenspartnerschaftssachen, die denselben Personenkreis betreffen (§ 23b Abs. 2 Satz 1 GVG), ist ohne Rücksicht auf die Endziffer das Referat zuständig, in dem das erste Verfahren anhängig ist oder war.

Zu demselben Personenkreis gehören auch Klagen der Zessionare aus übergegangenem oder abgetretenem Recht, wenn der Zedent jenem Personenkreis angehört oder angehört hat.

Neu eingehende Familiensachen und Lebenspartnerschaftssachen, die denselben Personenkreis eines Verfahrens betreffen (§ 23b Abs. 2 Satz 1 GVG), das im Referat von Frau Dr. Blazko anhängig ist oder war, fallen in den Turnus und werden nicht dem Referat von Frau Dr. Blazko zugewiesen.

Wird eine Sache unabhängig vom Turnus zugeteilt, ist dies durch einen Vermerk „außer Turnus“ neben dem Eingangsstempel kenntlich zu machen.
In Familiensachen ist jede unabhängig vom Turnus vorgenommene Zuteilung auf den Turnus anzurechnen mit Ausnahme der ausgesetzten/abgetrennten und wiederaufzunehmenden Versorgungsausgleichsfälle.

In Familiensachen bleiben die in die Zuständigkeit des Rechtspflegers fallenden Sachen im Turnus der Richter unberücksichtigt.

In Zivilsachen fällt jeder Neuanfall, der eine im Zusammenhang stehende Sache betrifft, unter Anrechnung auf den Turnus in das Referat, bei dem das erste Verfahren anhängig ist. Als zusammenhängende Sachen gelten mehrere Rechtsstreitigkeiten,

	a)	wenn sie zwischen denselben Parteien geführt werden und dasselbe 	Rechts- oder Lebensverhältnis betreffen oder wenn die Ansprüche in 	rechtlichem Zusammenhang stehen,
b)	oder wenn wenigstens eine Partei an den Hauptprozessen beteiligt ist und gleichartige Ansprüche geltend gemacht werden, die im Wesentlichen auf gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Gründen beruhen,

c)	die in § 34 ZPO genannten Rechtsstreitigkeiten.

In Betreuungssachen, die Ehegatten betreffen, ist unter Anrechnung auf den Turnus das Referat zuständig, in dem das erste Verfahren, einen der beiden Ehegatten betreffend, anhängig ist oder war.

In Betreuungssachen, in denen Entscheidungen zu treffen sind, die in die ausschließliche Zuständigkeit des Richters fallen, geht auch die Zuständigkeit für Entscheidungen, die in die Zuständigkeit der Bezirksnotare fallen, auf Richterin am Amtsgericht Haack über.

	In Straf- und Jugendstrafsachen fällt jeder Neuanfall, der eine im Zusammenhang stehende Sache betrifft, unter Anrechnung auf den Turnus in das Referat, bei dem das erste Verfahren anhängig ist (Ds- und Cs-Sache). Als zusammenhängende Sachen gelten mehrere Verfahren, die sich gegen dieselben Angeschuldigten richten. 
Die Turnuszuteilung in Strafsachen erfolgt arbeitstäglich nach dem zeitlichen Eingang auf der Geschäftsstelle, wobei der Turnus vom Vortag fortgesetzt wird. Bei gleichzeitigem Eingang ergibt sich die Reihenfolge der Eintragung nach der alphabetischen Einordnung der Nachnamen des Beschuldigten oder Betroffenen, bei mehreren Beschuldigten oder Betroffenen der Nachname des Erstgenannten. Die an einem Kalendertag (bis 24 Uhr) eingegangenen Verfahren gelten als gleichzeitig eingegangen.

	In Straf- und Bußgeldsachen richtet sich bei Zurückweisung die Zuständigkeit nach § 354 Abs. 1 StPO und § 79 Abs. 6 OWiG nach der geschäftsplanmäßigen Vertretung.

Über die Befangenheit eines Richters entscheidet der nächste geschäftsplanmäßige Vertreter, der bei einer Begründetheit nicht zuständig wird.


C)	Vertretung:

	Die Vertretung wird wie folgt geregelt:
Es werden vertreten, jeweils in der genannten Reihenfolge

I.	Direktor des Amtsgerichts Freudenreich 

a) in Familiensachen durch
(1) N.N.
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

b) in Unterbringungssachen und Entscheidungen nach dem ba.-wü. Poli-zeiG (freitags) durch
(1) N.N.
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

c) im Übrigen durch
1. N.N.
2. Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

II. 	N.N.

a) in Familiensachen durch
	(1) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich
	(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

	b) in Ordnungswidrigkeitssachen durch
	(1) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko
	(2) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann


III.	Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko 

a) in Zivilsachen durch 
(1) Richterin Jäger
(2) N.N.

b) in Familiensachen durch
(1) N.N.
(2) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich

c) in Jugendstrafsachen und Schöffensachen durch
(1) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann
(2) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich

	d) in Zwangsvollstreckungssachen durch
	(1) N.N.
	(2) Richterin Jäger


IV.	Richterin am Amtsgericht Heinzelmann 

a) in Betreuungssachen, soweit die ausschließliche richterliche Zuständigkeit gegeben ist, durch
(1) Richterin am Amtsgericht Haack
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

b) in Betreuungssachen, soweit die Zuständigkeit der Bezirksnotare gegeben ist, durch
(1) Richterin am Amtsgericht Haack
(2) Bezirksnotarin Keßler

c) in Unterbringungssachen und Entscheidungen nach dem ba.-wü. Poli-zeiG 
(donnerstags) durch
(1) N.N.
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

d) im Übrigen durch
(1) Richterin Jäger
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

V. 	Richterin am Amtsgericht Haack

a) in Betreuungssachen und Nachlasssachen, soweit die ausschließliche 
 	Zuständigkeit des Richters gegeben ist, durch
(1) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko,

b) in Betreuungssachen, soweit sie in die Zuständigkeit der Bezirksnotare 
    	fallen, durch
(1) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann
(2) Bezirksnotarin Keßler

c) in Unterbringungssachen und Entscheidungen nach dem ba.-wü. Poli-zeiG 
    	(montags) durch 
(1) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko
(2) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich

    	(dienstags) durch 
(1) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko

 	(mittwochs) durch 
(1) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann
(2) Direktor des Amtsgerichts Freudenreich

VI.	Richterin Jäger

a) in Zivilsachen durch
(1) Richterin am Amtsgericht Blazko
(2) N.N.

	b) in Strafsachen durch
	(1) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann
(2) Richterin am Amtsgericht Dr. Blazko.

VII.	Bezirksnotarin Keßler 

in Statussachen in Betreuungssachen durch
(1) Richterin am Amtsgericht Haack
(2) Richterin am Amtsgericht Heinzelmann

Im Falle der Verhinderung beider Vertreter vertritt der dienstälteste Richter, wobei
der Richter im Beförderungsamt dem Richter im Eingangsamt vorgeht.



Weinland   		          					Freudenreich		
Präsidentin des Landgerichts			Direktor des Amtsgerichts	



Dr- Pohlmann					Haack
Richter am Amtsgericht (sV)			Richterin am Amtsgericht 




Dr. Blazko						 
Richterin am Amtsgericht		



